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(54) Reinigungsautomat

(57) Die Erfindung betrifft einen Reinigungsautoma-
ten, insbesondere einen Steckbeckenspüler, mit einem
Gehäuse, das einen Reinigungsraum mit einer durch ei-
ne Tür (1) fluiddicht verschließbaren Beschickungsöff-
nung bereitstellt, und mit einer Reinigungsgutaufnahme
(2), die reinigungsraumseitig der Tür (1) an dieser werk-
zeuglos auswechselbar angeordnet ist, zu welchem
Zweck die Tür (1) Aufnahmen (3, 4, 5) aufweist, in die
die Reinigungsgutaufnahme (2) mit korrespondierend
hierzu ausgebildeten Bügeln (6, 7, 8) zumindest teilweise
eingreift. Um die Handhabung zu verbessern, wird vor-
geschlagen, dass einer der Bügel (6, 7, 8) einen Feder-
abschnitt (9) bereitstellt, der beabstandet zu einem be-
nachbarten Griffbereich (10) der Reinigungsgutaufnah-
me (2) angeordnet ist, wobei der Griffbereich (10) ein
Widerlager bildet, und der Federabschnitt (9) relativ zu
dem Griffbereich (10) elastisch auslenkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Reinigungsautoma-
ten, insbesondere einen Steckbeckenspüler, mit einem
Gehäuse, das einen Reinigungsraum mit einer durch ei-
ne Tür fluiddicht verschließbaren Beschickungsöffnung
bereitstellt, und mit einer Reinigungsgutaufnahme, die
an der zum Reinigungsraum gerichteten Seite der Tür
werkzeuglos auswechselbar angeordnet ist, zu welchem
Zweck die Tür Aufnahmen aufweist, in die die Reini-
gungsgutaufnahme mit korrespondierend hierzu ausge-
bildeten Bügeln zumindest teilweise eingreift.
[0002] Reinigungsautomaten, insbesondere Steck-
beckenspüler, sind aus dem Stand der Technik bekannt.
Zur Reinigung von Reinigungsgut wird dieses in diese
Reinigungsgutaufnahme eingelegt, und durch Schließen
der Tür in den Reinigungsraum bewegt. Im Reinigungs-
raum sind Reinigungsdüsen fest installiert. Das Reini-
gungsergebnis hängt dabei maßgeblich davon ab, inwie-
weit das Reinigungsgut zu den Reinigungsdüsen ausge-
richtet ist.
[0003] Aufgrund einer hohen Diversifikation der Reini-
gungsgüter ist es erforderlich, verschiedene Reinigungs-
gutaufnahmen vorzusehen. Für ein bestimmtes Reini-
gungsgut ist somit eine jeweilige Reinigungsgutaufnah-
me vorgesehen, mittels welcher das Reinigungsgut in-
nerhalb des Reinigungsraums optimal ausgerichtet ist.
[0004] Im Praxiseinsatz müssen die Reinigungsgut-
aufnahmen daher oftmals gewechselt werden. Hierfür
sind werkzeuggebundene Verbindungstechniken, bei-
spielsweise Verschraubungen bekannt. Es sind jedoch
auch werkzeuglose Verbindungstechniken bekannt. Bei
diesen kommen beispielsweise form- und kraftschlüssi-
ge Rastverbindungen zum Einsatz. Hierzu ist es erfor-
derlich, dass ein Nutzer eine Reinigungsgutaufnahme
unter Einsatz beider Hände von der Tür trennt. Der Ein-
satz beider Hände bedingt, dass das Reinigungsgut ab-
gestellt werden muss. Oftmals wird das Reinigungsgut
dazu auf dem Boden abgestellt. Dabei besteht die Gefahr
des Umkippens. Neben Nachteilen bezüglich der Hand-
habung treten somit auch hygienische Probleme durch
eine Verunreinigung der Umgebung des Reinigungsau-
tomaten auf.
[0005] Wenngleich sich die aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Reinigungsautomaten im alltäglichen Pra-
xiseinsatz bewährt haben, so besteht Verbesserungsbe-
darf, insbesondere bezüglich der Handhabung.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Reinigungsautomaten vorzuschlagen,
der eine verbesserte Handhabung aufweist.
[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird ein gattungsge-
mäßer Reinigungsautomat vorgeschlagen, wobei erfin-
dungsgemäß einer der Bügel einen Federabschnitt be-
reitstellt, der beabstandet zu einem benachbarten Griff-
bereich der Reinigungsgutaufnahme angeordnet ist, wo-
bei der Griffbereich ein Widerlager bildet, und der Feder-
abschnitt relativ zu dem Griffbereich elastisch auslenk-
bar ist.

[0008] Der Kern der Erfindung besteht also darin, an
der Reinigungsgutaufnahme einerseits einen als Wider-
lager dienenden Griffbereich vorzusehen, und anderer-
seits einen benachbarten Federabschnitt, welcher mit ei-
ner der Aufnahmen der Tür verbindbar ist, elastisch aus-
lenkbar auszubilden. Dies ermöglicht es in vorteilhafter
Weise, in den als Widerlager dienenden Griffbereich mit
nur einer Hand einzugreifen, und den elastisch auslenk-
baren Federabschnitt durch eine Krümmbewegung der
Hand auszulenken, so dass eine Verbindung zwischen
Bügel und Aufnahme lösbar ist, und somit die Reini-
gungsgutaufnahme und die Tür mittels nur einer Hand
verbind- und trennbar sind. In vorteilhafter Weise ist es
einem Nutzer somit möglich, mittels nur einer Hand die
Reinigungsaufnahme auszuwechseln, und dabei gleich-
zeitig in der anderen Hand das Reinigungsgut zu halten.
Im Unterschied zu aus dem Stand der Technik bekannten
Reinigungsautomaten ist es nicht länger notwendig, das
Reinigungsgut zum Wechseln der Reinigungsgutauf-
nahme abzustellen. Es wird vielmehr eine zeitsparende
und bedienfreundliche Handhabung ermöglicht.
[0009] Erfindungsgemäß ist ein Federabschnitt beab-
standet zu einem benachbarten Griffbereich der Reini-
gungsgutaufnahme angeordnet. Dabei kann insbeson-
dere vorgesehen sein, dass Federabschnitt und Griffbe-
reich parallel zueinander angeordnet sind. Federab-
schnitt und Griffbereich sind dabei insofern beabstandet,
als dass der Abstand von einem ausgewachsenen Men-
schen mit einer Hand gut zu greifen ist. Der Abstand ist
dabei jedoch wenigstens derart groß gewählt, so dass
sich der Federabschnitt so weit auslenken lässt, wie es
für ein Trennen der Verbindung von Bügel und dazu kor-
respondierender Aufnahme notwendig ist.
[0010] Erfindungsgemäß kann dabei vorgesehen
sein, dass der Bügel selbst als Federabschnitt ausgebil-
det ist. Dabei ist der Bügel um eine Achse seiner Verbin-
dungsstellen mit der Reinigungsgutaufnahme schwenk-
bar. Der Bügel ist dadurch auf einer gekrümmten Bahn
in eine korrespondierende Aufnahme der Tür schwenk-
bar. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass der Bügel
mit dem Federabschnitt verbunden ist. Dabei ist der Fe-
derabschnitt durch einen Gestängeabschnitt der Reini-
gungsgutaufnahme gebildet, welcher derart elastisch
auslenkbar ist, dass der Bügel auf einer zur Auslen-
kungsrichtung des Gestängeabschnitts parallelen Bahn
in eine Aufnahme der Tür bewegbar ist. Der Vorteil letzt-
genannter Ausführungsform liegt darin, dass bei einer
Einwirkung eines Nutzers auf den Federabschnitt derart
große Hebelverhältnisse vorliegen, so dass der Bügel
einerseits sehr feinfühlig ausgelenkt werden kann, und
andererseits geringere Kräfte notwendig sind als bei klei-
neren Hebelverhältnissen. Eine Beanspruchung der
Muskulatur der Hand eines Nutzers kann somit verringert
werden.
[0011] Erfindungsgemäß ist der Federabschnitt relativ
zu dem Griffbereich auslenkbar. Dabei ist der Griffbe-
reich als Widerlager ausgebildet. Dies bedeutet, dass
der Griffbereich im Vergleich zum Federabschnitt weni-
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ger elastisch ausgebildet ist. Insbesondere kann dies
durch eine geeignete Materialwahl gewährleistet sein.
Dies kann insbesondere aber auch dadurch gewährlei-
stet sein, dass der Griffbereich durch entsprechende
Querstreben an mehreren Stellen mit der Reinigungs-
gutaufnahme verbunden ist, der Federabschnitt hinge-
gen durch einen Abschnitt der Reinigungsgutaufnahme
gebildet ist, der im Wesentlichen freiliegt und nur in sei-
nen Endbereichen mit der Reinigungsgutaufnahme ver-
bunden ist. Bei einer mittigen Krafteinwirkung auf den
Federabschnitt liegen somit vergleichsweise große He-
belverhältnisse vor, so dass der Federabschnitt im Be-
reich seiner Endabschnitte um die dortigen Verbindun-
gen mit der Reinigungsgutaufnahme elastisch ausge-
lenkt wird. In vorteilhafter Weise lässt sich also ein Ab-
schnitt der Reinigungsgutaufnahme festlegen, der im
Vergleich zum übrigen Abschnitt der Reinigungsgutauf-
nahme vergleichsweise federelastisch auslenkbar ist.
Erfindungsgemäß wird hierdurch die besonders einfache
Handhabung der Reinigungsgutaufnahme mittels nur ei-
nes Handgriffs realisiert.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind die Aufnahmen als einseitig offene Ge-
häusekörper ausgebildet. In vorteilhafter Weise stellen
die Aufnahmen somit dauerhaft eine Öffnung bereit, wel-
che im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht durch Mani-
pulation geöffnet oder geschlossen werden muss.
[0013] Es ist also insbesondere die Kombination aus
den Bügeln der Reinigungsgutaufnahme und den einsei-
tig offenen Gehäusekörpern, welche die einfache Hand-
habung der Erfindung unterstützt.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Öffnung eines Gehäusekörpers in Teil-
bereichen durch eine U-förmige Aufnahme gebildet. Die
Reinigungsgutaufnahme mit den Bügeln besteht dabei
aus einem im Querschnitt runden Gestänge. Die U-för-
migen Öffnungen der Gehäusekörper stellen somit im
Endbereich der U-förmigen Aufnahme eine zur runden
Form der Bügel korrespondierende Aufnahme bereit,
und im übrigen Teil des U-förmigen Abschnitts eine Füh-
rung für die Bügel bereit. In vorteilhafter Weise lassen
sich derartige Aufnahmen einfach und kostengünstig fer-
tigen, beispielsweise durch Stanzen und Biegen von
Blechabschnitten.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Tür reinigungsraumseitig drei Auf-
nahmen auf. Hierdurch wird im endmontierten Zustand
eine sichere, statisch bestimmte Lagerung der Reini-
gungsgutaufnahme in der Tür erreicht. In vorteilhafter
Weise unterstützt die Anordnung der drei Aufnahmen die
Montage der Reinigungsgutaufnahme. Dabei können an
der Ober- oder Unterseite der Tür zwei parallele Aufnah-
men vorgesehen sein. Die Reinigungsgutaufnahme wird
dann mit den entsprechenden Bügeln in diese beiden
Aufnahmen eingelegt. Die Reinigungsgutaufnahme ist
dann insoweit festgelegt, als dass sie sich nur noch um
eine durch die beiden Aufnahmen gebildete Drehachse
drehen lässt. Durch Zusammendrücken von Griffbereich

und Federabschnitt lässt sich die Reinigungsgutaufnah-
me mit einem dritten Bügel an die Tür heranführen. Durch
Lösen der Federspannung teilentspannt sich der dritte
Bügel bis er unter einer Restfederspannung in der dritten
Aufnahme anliegt. Die Reinigungsgutaufnahme ist nun-
mehr unter Federspannung fest mit der Tür verbunden.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist zwischen Griffbereich und Federabschnitt
ein mit dem Griffbereich verbundener, paralleler Ab-
schnitt angeordnet. Dieser Abschnitt ist fest mit der Rei-
nigungsgutaufnahme verbunden und/oder in seiner Aus-
richtung zum Griffbereich festgelegt. In vorteilhafter Wei-
se stellt dieser Abschnitt ein Auflager für die Handinnen-
fläche eines Nutzers bereit. Ein Handgriff zur Manipula-
tion der Reinigungsgutaufnahme erfolgt dann derart,
dass der Daumen um den Federabschnitt gekrümmt ge-
legt ist, die Handinnenfläche auf dem Abschnitt ruht, und
der Griffbereich mit den vier Fingern umgriffen ist. In vor-
teilhafter Weise stellt der Abschnitt ein Gegenlager für
die Handinnenfläche bereit, so dass ein Verkippen der
Reinigungsgutaufnahme in der Hand eines Nutzers ver-
mieden wird. In vorteilhafter Weise ist eine besonders
einfache und sichere Handhabung der Reinigungsgut-
aufnahme gewährleistet.
[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Reinigungsgutaufnahme aus einem Ge-
stänge gebildet. Das Gestänge kann dabei insbesondere
aus Metall, beispielsweise einem Draht, Kunststoff oder
dergleichen gebildet sein. Insbesondere kann auch vor-
gesehen sein, dass das Gestänge aus einem mit einem
Kunststoff beschichteten Metall gebildet ist. In vorteilhaf-
ter Weise ermöglicht ein Gestänge eine stabile und trag-
fähige Konstruktion einer Reinigungsgutaufnahme, bei
gleichzeitig geringem Gewicht. Im Übrigen ermöglicht es
ein Gestänge, dass das Reinigungsgut im bestimmungs-
gemäßen Betrieb des Reinigungsautomaten von allen
Seiten mit Reinigungswasser beaufschlagt werden kann.
[0018] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungsbei-
spielen. Dabei zeigen:

Figur 1a, b eine perspektivische Ansicht der montier-
ten Reinigungsgutaufnahme in der Tür,

Figur 2 Detailansichten der Verbindung zwischen
Reinigungsgutaufnahme und Tür und

Figur 3 eine Seitenansicht der Tür mit montierter
Reinigungsgutaufnahme.

[0019] Die Figur 1a und die Figuren 2 und 3 zeigen die
Tür 1 eines Reinigungsautomaten mit einer endmontier-
ten Reinigungsgutaufnahme 2. Die Reinigungsgutauf-
nahme 2 ist aus einem Gestänge gebildet. Dabei sind
insbesondere verschiedene Drahtabschnitte vorgese-
hen, welche miteinander verschweißt sind. Die Reini-
gungsgutaufnahme stellt dabei eine Aufnahme für ein
Reinigungsgut, beispielsweise ein Steckbecken, bereit.
Für verschiedene Arten von Steckbecken sind dabei ver-
schiedene Reinigungsgutaufnahmen vorgesehen. Die
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Reinigungsgutaufnahme 2 weist Bügel 6, 7, 8 auf. Diese
Bügel sind korrespondierend ausgebildet zu Aufnahmen
3, 4, 5, welche mit der Tür 1 reinigungsraumseitig ver-
bunden sind. Die Aufnahmen 3, 4, 5 sind dabei als ein-
seitig offene Gehäusekörper ausgebildet, wobei die Öff-
nungen durch U-förmige Aufnahmen gebildet sind. Diese
U-förmigen Öffnungen der Aufnahmen 4 und 5 liegen der
U-förmigen Öffnung der Aufnahme 3 gegenüber.
[0020] Ein Teil des Gestänges der Reinigungsgutauf-
nahme 2 ist als Federabschnitt 9 ausgebildet. Der Fe-
derabschnitt 9 ist einerseits mit einem Bügel 6 verbun-
den, welcher in die türseitige Aufnahme 3 eingreift. An-
dererseits ist der Federabschnitt 9 an beiden Enden mit
dem übrigen Gestänge der Reinigungsgutaufnahme 2
verbunden. Die Reinigungsgutaufnahme weist ferner ei-
nen Griffbereich 10 auf. Dieser Griffbereich 10 bildet ein
Widerlager zum Federabschnitt 9. Der Griffbereich 10 ist
dabei fest in das Gestänge der Reinigungsgutaufnahme
2 integriert und durch verschiedene Gestängeabschnitte
in mehreren Raumrichtungen festgelegt. Insofern ist der
Federabschnitt elastisch auslenkbar gegenüber dem
Griffbereich 10 ausgebildet. Dies bedeutet, dass bei ei-
nem Zusammendrücken von Griffbereich 10 und Feder-
abschnitt 9 der Federabschnitt 9 elastisch auslenkt. Dies
ist darin begründet, dass der Federabschnitt 9 in einem
mittigen Bereich in Richtung des Griffbereichs 10 frei ge-
lagert ist, und sich somit ein großer Hebelarm ergibt, mit
dem der Federabschnitt um die jeweils endseitigen Ver-
bindungen mit der Reinigungsgutaufnahme elastisch
auslenkbar ist.
[0021] Die Montage der Reinigungsgutaufnahme 2
geht dabei wie folgt von statten:

Die Reinigungsgutaufnahme 2 wird von einem Nut-
zer mit einer Hand gegriffen. Dabei legen sich die
Finger der Hand um den Griffbereich 10, wobei der
Daumen um den Federabschnitt 9 gelegt wird. In der
Folge lässt sich die Reinigungsgutaufnahme 2 mit
nur einer Hand manipulieren. Zur Montage an der
Tür wird nun die Reinigungsgutaufnahme 2 mit den
bodenseitigen Bügeln 7 und 8 in die entsprechenden
bodenseitigen Aufnahmen 4 und 5 der Tür einge-
führt. Die Aufnahmen 4 und 5 der Tür 1 bilden nun
eine gemeinsame Drehachse, um die die Reini-
gungsgutaufnahme 2 verdrehbar ist. Durch Krüm-
men der Hand lässt sich der Federabschnitt 9 relativ
zum Griffbereich 10 elastisch auslenken. Die Reini-
gungsgutaufnahme 2 wird nun mit dem einzelnen
Bügel 6 an die Tür herangedreht. Durch Teilentspan-
nen des Federabschnitts 9 lenkt der Federabschnitt
9 wieder in Richtung seiner ursprünglichen Position
zurück. Dabei gleitet der Bügel 6 in die oberseitige
Aufnahme 3 der Tür hinein. Es kommt zu einem An-
liegen des Bügels 6 in der Aufnahme 3, wodurch die
Reinigungsgutaufnahme 3 unter Federspannung
mit der Tür verbunden ist. Da die gesamte Manipu-
lation der Reinigungsgutaufnahme 2 mittels nur ei-
ner Hand erfolgen kann, kann ein Nutzer während

der gesamten Montage beispielsweise ein Steck-
becken in der anderen Hand halten.

[0022] Eine alternative Ausführungsform einer Reini-
gungsgutaufnahme 2 ist in Figur 1b gezeigt. Hierbei ist
zusätzlich zum Griffbereich 10 ein mit dem Griffbereich
verbundener, paralleler Abschnitt 11 vorgesehen. Die
Position von Griffbereich 10 zu parallelem Abschnitt 11
bleibt dabei während der Handhabung der Reinigungs-
gutaufnahme 2 konstant. Es lässt sich vielmehr der Fe-
derabschnitt 9 relativ gegenüber dem Griffbereich 10 und
dem parallelen Abschnitt 11 elastisch auslenken. Bei ei-
ner Manipulation der Reinigungsgutaufnahme 2 legt ein
Benutzer seine Hand auf den parallelen Abschnitt 11 ab.
Die Finger der Hand werden dabei um den Griffbereich
10 gekrümmt. Der Daumen umgreift den Federabschnitt
9. Durch den parallelen Abschnitt 11 ist somit ein Auflager
für die Handinnenfläche eines Nutzers bereitgestellt, mit
welchem eine weiterhin besserte Handhabung und Ma-
nipulation der Reinigungsgutaufnahme 2 gewährleistet
ist.

Patentansprüche

1. Reinigungsautomat, insbesondere Steckbecken-
spüler, mit einem Gehäuse, das einen Reinigungs-
raum mit einer durch eine Tür (1) fluiddicht ver-
schließbaren Beschickungsöffnung bereitstellt, und
mit einer Reinigungsgutaufnahme (2), die reini-
gungsraumseitig der Tür (1) an dieser werkzeuglos
auswechselbar angeordnet ist, zu welchem Zweck
die Tür (1) Aufnahmen (3, 4, 5) aufweist, in die die
Reinigungsgutaufnahme (2) mit korrespondierend
hierzu ausgebildeten Bügeln (6, 7, 8) zumindest teil-
weise eingreift,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer der Bügel (6, 7, 8) einen Federabschnitt
(9) bereitstellt, der beabstandet zu einem benach-
barten Griffbereich (10) der Reinigungsgutaufnah-
me (2) angeordnet ist, wobei der Griffbereich (10)
ein Widerlager bildet, und der Federabschnitt (9) re-
lativ zu dem Griffbereich (10) elastisch auslenkbar
ist.

2. Reinigungsautomat nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmen (3, 4, 5) als einseitig offene
Gehäusekörper ausgebildet sind.

3. Reinigungsautomat nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnung eines Gehäusekörpers (3, 4, 5) in
Teilbereichen durch eine U-förmige Aufnahme ge-
bildet ist.

4. Reinigungsautomat nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Öffnungen von wenigstens zwei Gehäuse-
körpern (3, 4, 5) einander gegenüberliegen.

5. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tür (1) reinigungsraumseitig drei Aufnah-
men (3, 4, 5) aufweist.

6. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Griffbereich (10) und Federabschnitt
(9) ein mit dem Griffbereich verbundener, paralleler
Abschnitt (11) angeordnet ist.

7. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reinigungsgutaufnahme (2) aus einem Ge-
stänge gebildet ist.

8. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Federabschnitt (9) durch einen zylinder-
förmigen Abschnitt gebildet ist, dessen Länge im
Wesentlichen der Breite der Reinigungsgutaufnah-
me (2) entspricht, und an beiden Enden (12, 13) mit
der Reinigungsaufnahme (2) verbunden ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Reinigungsautomat, insbesondere Steckbecken-
spüler, mit einem Gehäuse, das einen Reinigungs-
raum mit einer durch eine Tür (1) fluiddicht ver-
schließbaren Beschickungsöffnung bereitstellt, und
mit einer Reinigungsgutaufnahme (2), die reini-
gungsraumseitig der Tür (1) an dieser werkzeuglos
auswechselbar angeordnet ist, zu welchem Zweck
die Tür (1) Aufnahmen (3, 4, 5) aufweist, in die die
Reinigungsgutaufnahme (2) mit korrespondierend
hierzu ausgebildeten Bügeln (6, 7, 8) zumindest teil-
weise eingreift,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer der Bügel (6, 7, 8) einen Federabschnitt
(9) bereitstellt, der beabstandet zu einem benach-
barten Griffbereich (10) der Reinigungsgutaufnah-
me (2) angeordnet ist, wobei der Griffbereich (10)
ein Widerlager bildet, und der Federabschnitt (9) re-
lativ zu dem Griffbereich (10) derart elastisch aus-
lenkbar ist, dass eine Verbindung zwischen Bü-
gel (6) und Aufnahme (3) lösbar ist.

2. Reinigungsautomat nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Aufnahmen (3, 4, 5) als einseitig offene
Gehäusekörper ausgebildet sind.

3. Reinigungsautomat nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnung eines Gehäusekörpers (3, 4, 5) in
Teilbereichen durch eine U-förmige Aufnahme ge-
bildet ist.

4. Reinigungsautomat nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnungen von wenigstens zwei Gehäuse-
körpern (3, 4, 5) einander gegenüberliegen.

5. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tür (1) reinigungsraumseitig drei Aufnah-
men (3, 4, 5) aufweist.

6. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Griffbereich (10) und Federabschnitt
(9) ein mit dem Griffbereich verbundener, paralleler
Abschnitt (11) angeordnet ist.

7. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reinigungsgutaufnahme (2) aus einem Ge-
stänge gebildet ist.

8. Reinigungsautomat nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Federabschnitt (9) durch einen zylinder-
förmigen Abschnitt gebildet ist, dessen Länge im
Wesentlichen der Breite der Reinigungsgutaufnah-
me (2) entspricht, und an beiden Enden (12, 13) mit
der Reinigungsaufnahme (2) verbunden ist.
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